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R E C H T  &  P R A X I S

Bäume an der Grundstücksgrenze
Auswirkungen des neuen Nachbarschaftsrechtes

Bäume an Grundgrenzen kön-
nen nachbarschaftliche Kon-
flikte entfachen. Dem Einen ist

der Schatten zu groß, den Anderen
stören die von den überhängenden
Zweigen herabfallenden Früchte und
Blätter, dem Dritten wird die schöne
Aussicht verstellt. Seit 1. Juli 2004 gilt
ein neues Nachbarschaftsrecht hin-
sichtlich an der Grundgrenze wach-
sender Pflanzen. Dem beeinträchtig-
ten Nachbar ist zwar künftig nach wie
vor gestattet, in sein Grundstück ein-
dringende Wurzeln wie auch auf sein
Grundstück überhängende Äste zu
entfernen, er muss jedoch dabei fach-
gerecht vorgehen und hat das betref-
fende Gehölz mit größtmöglichster
Schonung zu behandeln. Weiters
kann sich der Grundeigentümer in
besonders massiven Fällen gegen den
„Entzug von Licht und Luft“ zur
Wehr setzen.

Rechtliche Grundlagen

Das Nachbarschaftsrecht vereint zwei
Gedanken: Freiheit des Eigentums –
Rücksichtnahme auf Dritte. § 422
ABGB regelt die die nachbarschaft-
lichen Rechte und gegenseitigen Ver-
pflichtungen bezüglich entlang von
Grundstücksgrenzen stocken Bäumen
und anderen Pflanzen. Mit dem Zi-
vilrechtsänderungsgesetz 2004, BGBl.
91/2004 vom 28.10.2003 wurde die
uneingeschränkte Freiheit des Grund-
eigentümers in Bezug auf überhän-
gende Baumkronen und eindringen-
de Baumwurzeln einer grundsätz-
lichen, „baumfreundlichen“ Neu-
regelung unterzogen. Die nachbar-
schaftlichen Rechte und gegenseiti-
gen Verpflichtungen bezüglich ent-
lang von Grundstücksgrenzen sto-
cken Bäumen sind demnach folgend.

Abb. 1: vermehrtes Mooswachstum infolge Schattenwurfes durch Bäume.

(1) Jeder Eigentümer kann die in sei-
nen Grund eindringenden Wurzeln
eines fremden Baumes oder ei-
ner anderen fremden Pflanze aus
seinem Boden entfernen und die
über seinem Luftraum hängenden
Äste abschneiden oder sonst be-
nützen. Dabei hat er aber fach-
gerecht vorzugehen und die
Pflanze möglichst zu schonen.
Bundes- und landesgesetzliche
Regelungen über den Schutz von
oder vor Bäumen und anderen
Pflanzen, insbesondere über den
Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-,
Natur- und Baumschutz, bleiben
unberührt.

(2) Die für die Entfernung der Wurzeln
oder das Abschneiden der Äste
notwendigen Kosten hat der beein-
trächtigte Grundeigentümer zu tra-
gen. Sofern diesem aber durch die
Wurzeln oder Äste ein Schaden

entstanden ist oder offenbar droht,
hat der Eigentümer des Baumes
oder der Pflanze die Hälfte der not-
wendigen Kosten zu ersetzen.

Das „Recht auf Licht“ des Nachbarn
ergibt sich aus § 364 Abs. 3 ABGB.
Demnach kann der Grundeigen-
tümer einen Nachbarn die von des-
sen Bäumen oder anderen Pflanzen
ausgehenden Einwirkungen durch
den Entzug von Licht oder Luft inso-
weit untersagen, als dies das ortüb-
liche Maß überschreiten und zu einer
unzumutbaren Beeinträchtigung des
Grundstückes führen.

Zur Durchsetzung der nachbarschaft-
lichen Rechte sieht das Gesetz, wohl
in weiser Vorausahnung der sich an-
bahnenden Streitigkeiten, die zwin-
gende Befassung einer Schlichtungs-
stelle oder eines Mediators zu einem
gütlichen Einigungsversuch vor.
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Abb. 2: Baumkronen überragen die
Grundgrenze (Bilder: G. Schlager).

Sachverständige
Beurteilung und

Bewertung

Die sachverständige Beurteilung und
Bewertung von Immissionen durch
Bäume auf Nachbargrundstücken hat
vor dem Hintergrund dieser recht-
lichen Vorgaben zu erfolgen und ist
unter nachstehenden Rahmenbedin-
gungen einer inhaltlichen (fach-
lichen) Würdigung zu unterziehen:

Lage, Größe, Form, Ausrichtung
des betroffenen Grundstückes
Technische Auswirkungen des jah-
reszeitlich unterschiedlichen Licht-
und Schattenwurfes
Unzumutbarkeit der Beeinträchti-
gung des Nachbargrundstückes
(Abklärung des Erfordernis der
künstlichen Belichtung der Wohn-
räume zu Mittag eines helllichten
Sommertags, Versumpfung, starke
Vermoosung der Gartenbereiche,
Unwirksamwerdung einer beste-
henden Solaranlage infolge wachs-
tumsbedingt verstärkter Schatten-
wirkung von Bäumen)
Nutzung des Grundstückes; je son-
nenlichtabhängiger die Nutzung,
umso eher Abwehr
Möglichkeiten der Minimierung
des Lichtentzuges; je leichter dem
Störer die Abwehr möglich ist, des-
to eher die Abwehr
technische Möglichkeiten der
Rücknahme des Kronenvolumens
zur Reduktion des Schattenwurfes
unter Berücksichtigung des Stan-
des der Wissenschaft und Technik
bzw. von Richtlinien für die Baum-
pflege (ÖNORM L 1122, ZTV-
Baumpflege 2006)
technische Auswirkungen von Kro-
nenrückschnittmaßnahmen (Kro-
nenkappungen) auf den Fortbe-
stand der Bäume (Wechselwirkun-
gen zur Verkehrssicherheit) unter
Berücksichtigung des „Stand der
Technik und Wissenschaft“ in der
Baumpflege
Zuordnung positiver Immissionen
(wie starke Harzung über Parkplät-
zen, jedoch nicht normaler Abfall
von Laub, Nadeln, Früchten; er-
forderliche Reinigung von Dachrin-
nen)

Rechtlicher Status der schattenwer-
fenden Bäume; Vorrang öffentlich-
rechtlicher Unterschutzstellung
(was der Eigentümer nicht darf,
darf auch der Nachbar nicht er-
zwingen)
indirekter Vergleich des bestehen-
den Lichtentzuges mit den licht-
bedingten Auswirkungen (Schat-
tenwurf) einer baurechtlich mög-
lichen Bauführung
Bedeutung älterer Rechte (Errich-
tung eines Gebäudes erfolgte im
„Schattenwurf“ eines bereits be-
stehenden Baumbestandes)
Abklärung ob die Immissionsbelas-
tung nach den örtlichen Verhält-
nissen das gewöhnliche Maß über-
schreitet bzw. eine ortsübliche Be-
nutzung des Grundstückes wesent-
lich beeinträchtigt wird.

Rechtliche Würdigung

Der Gesetzgeber hat bewusst auf den
Erlass von konkreten Abstandsvor-
schriften (etwa durch eine Verord-
nung) zugunsten einer einzelfallori-
entierten Entscheidung verzichtet
(KERSCHNER 2003). Dem Gedanken
der gegenseitigen Rücksichtnahme
folgend soll der beeinträchtigte
Nachbar sein Recht auf Immissions-
schutz nur unter möglichster Scho-
nung fremder Bäume und Gewäch-
se- und sachgerecht ausüben dürfen

(vgl. Regierungsvorlage). Eine we-
sentliche Beeinträchtigung ist noch
nicht ausreichend, sondern es bedarf
unzumutbarer Folgen für den Grund-
stücksnachbar.

Der Oberste Gerichtshof hat in sei-
nem Urteil vom 31.01.2007, 8Ob99/
06a erstmals eine substanzielle Ent-
scheidung getroffen. Konkret wurde
dem Schattenwurf von 55, durch-
schnittlich 22 m hohen Fichten und
deren Auswirkungen auf die Liegen-
schaft abgehandelt. Dieser Schatten-
wurf war im Freien an 102 Tagen des
Jahres zur Mittagszeit nicht gegeben
(berücksichtigt man die Zeitverschie-
bung durch die Sommerzeit sind es
sogar 126 Tage). Nur an 90 Tagen
(im Winterhalbjahr) beeinflussen die
Fichten den Lichteinfall stark. Diese
negativen Immissionen seien damit
jedoch nicht unzumutbar. Hierfür
müsste ein überwiegender, also über
50 % liegender Lichtentzug in Wohn-
räumen und/oder im Garten vorlie-
gen. Die Belichtungsverhältnisse in
Wohnräumen sind aber auch in Be-
zug auf ihre bauliche Ausgestaltung
(Schattenwurf durch Überdachungen)
zu hinterfragen bzw. ist ein belich-
tungstechnischer Vergleich mit einem
fiktiv fehlenden Baumbestand zu
suchen. Die Zuordnung der Orts-
üblichkeit eines Baumbewuchses er-
gibt sich aus den bestehenden Be-
stockungsverhältnissen auf Nach-
bargrundstücken; bezieht sich jedoch
nicht auf die generelle Grünausstat-
tung in der Gemeinde.

Zusammenfassung

Die aktuelle Rechtslage begünstigt
zweifelsfrei die Erhaltung des Baum-
bestandes und zieht erst bei Vorlie-
gen einer offensichtlichen Unzumut-
barkeit eine „Notbremse“ ein.
Alleine schon das gedeihliche nach-
barschaftliche Zusammenleben ge-
bietet es, im Einvernehmen eine Lö-
sung zu finden und gegebenenfalls
sich einer hierzu eingerichteten
Schlichtungsstelle zu bedienen. Der
Weg zum Bezirksgericht ist meist
einer mit ungewissem Ausgang …
ungewiss für beide Seiten.
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